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███

████████████
██████

15.12.2020

Verbraucherinformationsgesetz   (VIG)
Ihre  Anfrage  nach  dem  VIG  über  den  Betrieb:
S c h w a r z w a l d h o f   F l e i s c h -   u n d   Wu r s t w a r e n   G m b H ,   Wa l d s h u t e r   S t r a ß e   3 7 ,
78176   Blumberg,
U n s e r   Z e i c h e n :   2 4 - B s / V I G - S t e u e r

Sehr  geehrter  Herr  ██,

hiermit bestätigen wir den Eingang Ihres o. a. Antrags vom 15.12.2020.

Eine  Herausgabe  von  Kontrollberichten  sieht  das  Verbraucherlnformätlonsgesetz
(VIG)  nicht  vor.  Wir  legen  daher  Ihren Antrag  dahingehend  aus,  dass  Sie
Informationen nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 VIG zu allen Daten über festgestellte nicht
zulässige Abweichungen von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht sowie
Maßnahmen  und  Entscheidungen,  die  Im  Zusammenhang  mit  den  genannten
Abweichungen getroffen wurden. In dem genannten Betrieb für die beiden letzten
Betriebsprüfungen wünschen.

Wir  werden  den  von  Ihnen  benannten  Betrieb  zu  Ihrem  Antrag  und  unserer
Antwort Insbesondere zur Frage In Ziffer 2 Ihres Antrags gemäß § 5 VIG anhören,
wodurch sich die Entscheidungsfrist um einen weiteren Monat verlängert.

Sie  haben  der  Datenweitergabe  gemäß  Artikel  21  Datenschutzgrundverordnung
widersprochen. Hierzu haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, das Recht. Ihre besondere Situation haben Sie jedoch nicht
dargelegt. Bisher Ist Ihr Widerspruch somit unbegründet. Wir weisen Sie darauf
hin, dass gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4 VIG auf Nachfrage des Dritten (betroffener
Betrieb) diesem der Name und die Adresse des Antragstellers offen zu legen Ist.
Wird  der  Widerspruch  der  Datenweitergabe  nicht  zurückgenommen  oder
entsprechend begründet, Ist daher eine Bearbeitung Ihres Antrags nicht möglich.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Ihren Antrag unter dieser Vorgabe aufrechterhalten
wollen oder Ihren Antrag zurücknehmen möchten.

Falls Sie Ihren Antrag aufrechterhalten, bitten wir weiterhin um Mitteilung, ob Sie
mit Ihrer Frage zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen meinen oder
alle  lebensmittelrechtlichen  Betriebsüberprüfungen  wie  z.  B.  auch  Nachkontrollen
o d e r   A n l a s s k o n t r o l l e n .
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TELEFONZENTRALE   07721   913-0

ZENTRALES   TELEFAX   07721   913-8900

IN FO@SCHWARZWALO- BAAR-KREIS. DE

www.schwarzwald-baar-krei5.de

UST-IDNR.   DE   142984618

SPARKASSE   SCHWARZWALD-BAAR

BLZ   694   500   65.   KONTO-NR.   315

BIC   SOUDESIVSS

IBAN   DE48694500650000000315

ALLGEMEINE   SPRECHTAGE

MO-DO   8.00-11.30   UHR

DO   NACHMITTAG   14.00-17.30   UHR

KFZ-ZUUSSUNG UND FÜHRERSCHEINE

MO-MI8.00-14.00   UHR

DO  8.00-17.30  UHR

FR  8.00-11.30  UHR
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Die Auskunftserteilung Ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 €  gemäß § 7 Abs. 1
VIG gebühren- und auslagenfrel. Allerdings kann dieser Verwaltungsaufwand überschritten werden, wenn
das  betroffene  Unternehmen  Einwendungen  erhebt  oder  gar  den  Rechtsweg  beschreitet.  In  diesem  Fall
werden   kostendeckende   Gebühren   und   Auslagen   erhoben.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch.


